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Bebauungsplan 31.09.00
- Ivendorfer LandstraBe / Solarpark -

TEILB - Text (Auszug aus dem Planoriginal)

Entwurf zur Beteiligung der Behérden und sonstiger Trager o6ffentlicher Belange

Stand: 23.01.2025

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 11 BauNVO)

Die Sondergebiete SO1 und SO2 mit der Zweckbestimmung ,Solare Strahlungsenergie,
Photovoltaik-Freiflachenanlage" (kurz: SO Solaranlage) dienen der Errichtung von Pho-
tovoltaik-Freiflachenanlagen zur Erzeugung von Strom aus Sonnenenergie. In den Son-
dergebieten ist die Errichtung von baulichen Anlagen zur Stromerzeugung aus Sonnen-
energie einschliel3lich untergeordneter Nebenanlagen und notwendigen Betriebseinrich-
tungen geman § 14 Abs. 1 BauNVO, wie z.B. Wechselrichter, Trafostationen, Zuwegun-
gen, Leitungen und Einfriedungen zuldssig. Landwirtschaftliche Nutzungen und arten-
schutzrechtliche Anlagen und MalRnahmen sind in den Sondergebieten ebenfalls zulas-

sig.
MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16, 18 und 19 BauNVO)

In den Sondergebieten SO1 und SO2 muss der Abstand der Unterkante der Solarmo-
dule zur natirlichen Gelandeoberflache mindestens 0,8 m betragen. Zudem darf die
Oberkante der Kollektorflache maximal 3,50 m bezogen auf die nattrliche Gelandeober-
flache betragen.

Als Bezugspunkte fur die naturliche Gelandeoberflache sind die vermessungstechnisch
ermittelten Hohen im Plangeltungsbereich mallgebend, die sich auf das Hohensystem
DHHN 2016 beziehen und in der Planzeichnung dargestellt sind.

Eine Uberschreitung der maximal zuldssigen Grundflache gemaR § 19 Abs. 4 Satz 2
BauNVO durch die Grundflachen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO genannten Anlagen
ist in den Sondergebieten SO1 und SO2 nicht zulassig.

Nebenanlagen, Stellplatze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

In den Sondergebieten SO1 und SO2 sind untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen geman § 14 Abs. 1 BauNVO zuldssig. Dazu zahlen notwendige Betriebseinrich-
tungen, wie z.B. Trafostationen, Wechselrichter, Batteriecontainer, Verkabelungen, Lei-
tungen, Zaunanlagen und Wege.
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MaBRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft sowie zum Anpflanzen und Erhalt von Baumen, Strauchern und sons-
tiger Bepflanzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25a BauGB)

Nicht verdunstetes und nicht verwendetes, gering verschmutztes Oberflachenwasser im
Plangebiet, einschliellich das von den Oberflachen der Solarmodule ablaufende Regen-
wasser, ist im Plangebiet zu versickern.

In den Sondergebieten SO1 und SO2 sind Zuwegungen bzw. befestigte Fahrwege nur
in wasser- und luftdurchldssigem Aufbau (z.B. mit Rasengittersteinen, Rasenfugenstei-
nen, Schotterrasen oder Pflaster mit mehr als 30% Fugenanteil) auszubilden. Wasser-
und Luftdurchlassigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Ver-
guss von Fugen, Asphaltierung oder Betonierung sind unzulassig.

Die unversiegelten Flachen in den Sondergebieten SO1 und SO2 (Flachen zwischen
den Solarmodulen, von Solarmodulen Uberschirmte Flachen, nicht befestigte Fahrwege)
sind als extensiv gepflegte Grinflachen zu entwickeln, durch Mahd oder Schafbewei-
dung zu pflegen und auf Dauer zu erhalten. Die Flachen sind mit standortheimischem
Saatgut (Regiosaatgut) aus dem Herkunftsbereich 3 mit einem Krauteranteil von 30%
einzusaen. Eine Mahd ist nach Inbetriebnahme der Photovoltaik-Freiflachenanlage ma-
ximal zweimal jahrlich mit Abtransport des Mahgutes durchzufiihren; friihester Mahdter-
min ist der 1. Juli. Weiterhin ist nach Inbetriebnahme der Photovoltaik-Freiflachenanlage
eine Schafbeweidung bis zu 12 Monate im Jahr in einer maximalen Besatzstarke von
1,0 GroRvieheinheiten/ha zulassig.

Die Knickschutzstreifen, die die zu schitzenden Kronentraufbereiche der Baume ein-
schlief3en, sind als naturnahe, feldrainartige Wildkrautstreifen zu entwickeln, durch Mahd
zu pflegen und auf Dauer zu erhalten. Die Knickschutzstreifen sind nach Inbetriebnahme
der Photovoltaik-Freiflachenanlage nur einmal jahrlich mit Abtransport des Mahgutes zu
mahen; frihester Mahdtermin ist der 1. Juli.

Bauliche Anlagen, Aufschittungen und Abgrabungen sowie gartnerische oder sonstige
Nutzungen sind dort nicht zulassig.

Die Knickschutzstreifen sind bereits vor Beginn der Bauphase mit einer Einfriedung von
den Baugrundstlicken zu trennen.

Auf der privaten Grunflache mit der Zweckbestimmung "Abstandsgrin" sind die Flachen
als naturnahe, feldrainartige Wildkrautstreifen zu entwickeln, durch Mahd zu pflegen und
auf Dauer zu erhalten. Die Grinflache ist nach Inbetriebnahme der Photovoltaik-Freifla-
chenanlage nur einmal jahrlich mit Abtransport des Mahgutes zu mahen; friihester
Mahdtermin ist der 1. Juli.

Bauliche Anlagen, Aufschittungen und Abgrabungen sowie gartnerische oder sonstige
Nutzungen sind dort nicht zulassig.

Der in der Planzeichnung zum Anpflanzen festgesetzte Einzelbaum ist als standortge-
rechter, gebietseigener Baum zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang durch
einen standortgerechten, gebietseigenen Baum zu ersetzen. Es ist eine der Arten der
Pflanzenliste 1 in mindestens der vorgegebenen Pflanzqualitat zu verwenden.
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BAUGESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 84 Abs. 3 LBO)

Gestaltung baulicher Anlagen

Die Solarmodule in den Sondergebieten SO1 und SO2 sind zur Entspiegelung mit einer
Antireflexbeschichtung oder einer Antireflex Glasveredelung zu versehen.

Einfriedung

Die Sondergebiete SO1 und SO2 sind mit einer blickdurchlassigen Zaunanlage (z.B.
Stabgitterzaun ohne Blickschutz, Maschendrahtzaun) einzufrieden. Die Zaunanlage ist
im Bereich zwischen der Baugrenze und der Grenze des Sondergebietes ohne Sockel-
mauern zu errichten. Die Zaunanlage ist einschlieRlich Ubersteigschutz mit einer Maxi-
malhéhe von 2,50 m Uber der natirlichen Gelandeoberflache (senkrecht gemessen ab
der natirlichen Gelandeoberflache) herzustellen.

Weidezaune und Wildschutzzaune sind von der Festsetzung ausgenommen.

In den Sondergebieten SO1 und SO2 ist die Zaununterkante der Einfriedungen erst ab
0,20 m Uber der natirlichen Gelandeoberflache (senkrecht gemessen ab der natlrlichen
Gelandeoberflache) zu beginnen. Der Abstand zur natirlichen Gelandeoberflache ist
von Stacheldraht freizuhalten.

Weidezaune und Wildschutzzaune sind von der Festsetzung ausgenommen.

HINWEISE
Darstellung der Artenschutzmalinahmen - Artenschutzrechtliche Vermeidungsmafnah-

men (AV)

Artenschutzrechtliche VermeidungsmaBnahme AV-01: Bauzeitenregelung Amphi-
bien

Im Umkreis von 100 m um das Gewasser erfolgen Bauarbeiten nur dann, wenn Kamm-
molche sich in ihren Winterquartieren befinden, d.h. zwischen Oktober und Mitte Feb-
ruar.

Alternativ, sofern die BaumalRnahmen in die Wanderzeit der Tiere fallen (Mitte Februar
bis September): Amphibienschutzzaun - Anlage eines bauzeitlichen Amphibienzauns im
Norden, der die Tiere vom Knick entlang des Waldrands zum Gewasser fihrt (Lange ca.
250 m). Der Zaun wird alle 50 m mit einer Uberwanderungsmdglichkeit errichtet, dass er
fur Tiere aus dem Baufeld passierbar ist.

Artenschutzrechtliche VermeidungsmaBnahme AV-02: Bauzeitenregelung Zau-
neidechse

Die Bauarbeiten erfolgen auferhalb der Aktivitdtsphase der Zauneidechse zwischen Ok-
tober und Marz.

Alternativ, sofern die Baumalnahmen in die o.g. Aktivitatszeit der Tiere fallen:
Okologische Baubegleitung - Fiir die Bauarbeiten wahrend der Aktivitatszeit wird eine
Okologische Baubegleitung vorgesehen, die die Baufelder an der Bahnbéschung auf Be-
satz prift und ggf. Tiere umsetzt.

Entwurf zur Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 2 BauGB sowie
der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 2 BauGB / Stand: 23.01.2025 3



Bebauungsplan 31.09.00 — lvendorfer Landstral3e / Solarpark- Teil B - Text

Artenschutzrechtliche AusgleichsmaRnahme AV-03: Bauzeitenregelung Brutvo-
gel

Die Bauarbeiten erfolgen aulRerhalb der Brutperiode, also zwischen dem 01. Oktober
und dem 28./29. Februar oder setzen rechtzeitig vor der Brutperiode ein und werden
ohne Unterbrechung fortgefiihrt, damit sich die Brutvogel hinsichtlich ihrer Brutplatzwahl
an die Stoérwirkungen anpassen kdonnen.

Alternativ, sofern die Baumalinahmen in die 0.g. Aktivitatszeit der Vogel fallen oder Teil-
bereich bis zu einem Baubeginn in der Brutperiode langere Zeit brachliegen: Okologi-
sche Baubegleitung - Fur Bauarbeiten innerhalb der Brutperiode werden Besatzkontrol-
len durch eine 6kologische Baubegleitung durchgefiihrt. Uber Negativhachweise und ei-
nen daran angepassten Bauablauf sind in Abstimmung mit der uNB Bauarbeiten in Teil-
bereich auch innerhalb der Brutperiode moglich.

B Fir die Einsaat der unversiegelten Flachen in den Sondergebieten SO1 und SO2 ist
Regiosaatgut fiir das Ursprungsgebiet 3 (UG 3) "Nordostdeutsches Tiefland" mit einem
Krautanteil von mindestens 30 % zu verwenden.

C Auf den unbefestigten Flachen in den Sondergebieten SO1 und SO2 sowie auf den pri-
vaten Grunflachen im Plangeltungsbereich ist der Einsatz von Pflanzenschutz- und Din-
gemitteln unzulassig.

D Auf den privaten Gruanflachen mit der Zweckbestimmung "Extensive Grunlandnutzung"
ist eine Bodenbearbeitung nur nach Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehérde
der Hansestadt Lubeck zulassig.

E Fall- und Rodungsarbeiten dirfen gemal § 39 des Bundesnaturschutzgesetzes nur in
der Zeit zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29. Februar durchgefuhrt werden.

F In der Bauphase sind die MaRnahmen entsprechend DIN 18920 ,Vegetationstechnik im
Landschaftsbau - Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei
Baumalinahmen®, Ausgabe 2014-07 zu beachten.

G  Zur Sicherung der Durchflihrung von Ausgleichsmalinahmen sowie von sonstigen Mal}-
nahmen zur Umsetzung des Bebauungsplanes hat die Hansestadt Libeck folgende
stadtebauliche Vertrage mit dem Vorhabentrager geschlossen:

= Vertrag Uber die Durchfihrung von Ausgleichsmaflinahmen und das Monitoring vom

H Mit dem Boden als endlicher Ressource ist sparsam umzugehen (§ 1a Abs. 2 BauGB),
der Mutterboden ist zu schitzen (§ 202 BauGB). Der Inhaber der tatsachlichen Gewalt
Uber ein Grundstilick ist nach § 7 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) dazu ver-
pflichtet, Vorsorge gegen das Entstehen schadlicher Bodenveranderungen nach § 2
Abs. 3 BBodSchG zu treffen. Bei BaumalRnahmen sind Vermeidungs-/Minderungsmal}-
nahmen zum Schutz des Bodens gemaR DIN 19639 zu berlicksichtigen.
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Im Plangebiet des Bebauungsplanes kénnen archaologische Funde nicht ausgeschlos-
sen werden. Vor Beginn von Eingriffen in den Boden ist die obere Denkmalschutzbe-
hérde (Abt. Archaologie) frihzeitig Uber den beabsichtigten Beginn der Erdarbeiten zu
informieren. Funde sind gemaR § 15 des Denkmalschutzgesetztes umgehend zu mel-
den. Archaologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche
Zeugnisse, wie Veranderungen und Verfarbungen in der natirlichen Bodenbeschaffen-
heit.

Funde und Befunde (Gruben, Verfarbungen, Holz- und Steineinbauten etc.) sind gemaf
§ 15 DSchG Schleswig-Holstein unverziglich der Oberen Denkmalschutzbehoérde (Be-
reich Archaologie) anzuzeigen und die Bauarbeiten zu unterbrechen. Der Bereich Ar-
chaologie und Denkmalpflege ist moglichst rechtzeitig, spatestens jedoch 14 Tage vor-
her, unter Nennung der ausfihrenden Baufirma (mit Kontaktdaten des Bauleiters) Uber
den Beginn der Erdarbeiten zu informieren. Mitteilungen sind schriftlich oder telefonisch
an die Abteilung Archaologie, Meesenring 8, 23566 Lubeck, Tel.: (0451) 122-7155 oder
per Mail an archaeologie@luebeck.de zu richten.

Nach einem eventuellen Rickbau der Solar-Freiflachenanlagen darf kein Tiefpfligen zur
Wiederherstellung einer landwirtschaftlich nutzbaren Flache erfolgen.

J Wasserrechtliche Anforderungen an Solarkollektoren werden in § 35 AwSV (Verordnung
Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen vom 18.04.2017) geregelt.
Diese sind bei der Errichtung und dem Betrieb des Solarparks einzuhalten.

K Gemal § 2 des Brandschutzgesetzes hat die Hansestadt in dem Gebiet flr eine ausrei-
chende Léschwasserversorgung zu sorgen. Als Arbeitshilfe zur Bereitstellung und Be-
messung des Léschwasserbedarfs dienen die DVWG (Deutscher Verein des Gas- und
Wasserfaches) Arbeitsblatter W 405, W 331, und W 400. Aus Sicht der Brandschutz-
dienststelle wird eine Léschwassermenge von mindestens 48 cbm/h fir eine Léschdauer
von 2 Stunden fir erforderlich gehalten.

Zudem sind die Anforderungen der DIN 14090 — Flachen fur die Feuerwehr auf Grund-
stiicken (Fassung 02/2024) zu beachten.

L Anlagen und ortsfeste Einrichtungen aller Art dirfen gemaf § 34 Abs. 4 des Bundeswas-
serstrallengesetzes (WaStrG) weder durch lhre Ausgestaltung noch durch ihren Betrieb
zu Verwechslungen mit Schifffahrtszeichen Anlass geben, deren Wirkung beeintrachti-
gen, deren Betrieb behindern oder Schiffsfuhrer durch Blendwirkungen, Spiegelungen
oder anders irrefuhren oder behindern. Von der Wasserstralte aus sollen ferner weder
rote, gelbe, griine und blaue noch mit Natriumdampf-Niederdrucklampen direkt leuch-
tende oder indirekt beleuchtende Flachen sichtbar sein.

M Die Bundesnetzagentur stellt das Marktstammdatenregister (MaStR) als behérdliches
Register fur den Strom- und Gasmarkt auf der Basis von § 111e und § 111f EnWG sowie
der Verordnung Uber die Registrierung energiewirtschaftlicher Daten (MaStRV) zur Ver-
fugung. Die Registrierung ist fur alle Solaranlagen verpflichtend, die unmittelbar oder
mittelbar an ein Strom- bzw. Gasnetz angeschlossen sind oder werden sollen.

N Die in dieser Satzung in Bezug genommenen DIN-Normen, Normen und Richtlinien lie-
gen zusammen mit dem Bebauungsplan in den Raumen, in denen in den Bebauungs-
plan Einsicht genommen werden kann, zur Einsicht bereit.
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ANLAGE (zur textlichen Festsetzung in der Ziffer 4.6)
Pflanzenliste 1:

Baume (Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang mindestens 18/20 cm): Spitz-Ahorn (Acer
platanoides), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Hainbuche (Carpinus betulus), Vogelkirsche
(Prunus avium), Winter-Linde (Tilia cordata), Sommer-Linde (Tilia platyphyllos)

Entwurf zur Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 2 BauGB sowie
der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 2 BauGB / Stand: 23.01.2025 6



	Bebauungsplan 31.09.00  - Ivendorfer Landstraße / Solarpark
	Teil B  -  Text   (Auszug aus dem Planoriginal)
	Entwurf zur Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange  Stand: 23.01.2025
	I. Planungsrechtliche Festsetzungen

